
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Langen (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr 

Gewährträgerhaftung der Sparkassen bei Aufnahme privaten Eigenkapitals 

Die Kleine Anfrage 1619 vom 3. Juli 1989 hat folgenden Wortlaut: 
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24. 07. 1989 

Der Genossenschaftsverband Rheinland bezeichnet Pläne im Bundesland Hessen, durch eine Änderung des Sparkassengesetzö 
die Aufnahme privaten Eigenkapitals bei gleichzeitigem Bestehenbleiben der Gewährträgerhaftung vorzusehen, als einen 
Schlag gegen den freien Wettbewerb in der Kreditwirtschaft. Nach Ansicht des Sparkassenverbandes würde das hessische 
Modell, das dort von dem Koalitionspartner F.D.P. vorgeschlagen wird, dazu führen, daß die öffentliche Hand für privates 
Eigenkapital haftet. Das private Eigenkapital hätte den Vorteil, faktisch nicht selbst haften zu müssen und dennoch am Gewinn 
partizipieren zu können, so der Genossenschaftsverband. Dieser Entwurf sei ein "ordnungspolitischer Sündenfall", der im 
Widerspruch zur wirtschaftspolirischen Konzeption von Rheinland-Pfalz stehe. Der Genossenschaftsverband Rheinland 
wendet sich gegen eine Gesetzesänderung, die nach seiner Überzeugungper Gesetz die Marktposition einer Kreditinstituts
gruppe, die ohnehin bereits Marktführer sei, einseitig verbessere. 
Ich frage in diesem Zusammenhang die Landesregierung: 
1. Sind der Landesregierung die in Hessen angestrebten Änderungen des Sparkassengesetzes bekannt, und wie beurteilt die 

L~1ndesregierung die einzelnen Vorschläge? 
2. Wie hat sich die Eigenkapitalbasis der rheinland-pfälzischen Sparkassen seit dem neuen Sparkassengesetz verändert? 
3. Hat die rheinland-pfälzische Landesregierung über die jetzige Regelung des Sparkassengesetzes hinausgehende Änderungs

vorschläge hinsichdich der Aufnahme privaten Kapitals? 
4. Wie stellt sich die Haftungsproblematik bei der Aufnahme privaten Kapitals aus der Sicht der Landesregierung? 
5. Welche Möglichkeiten zur Eigenkapitalverbesserung der Sparkassen sieht die Landesregierung auch im Hinblick auf den 

künftigen europäi ... chen Binnenmarkt? 
6. Welche Vorschrihen des geltenden rheinland-pfälzischen Sparkassengesetzes wllten nach Ansicht der Landesregierung 

gt..·indcrt werden? 

Das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
21. Juli 1989 wie folgt beantwortet: 

Zu Fragen 1, 3 und 6: 

Nach den der Landesregierung vorliegenden Informationen ist die Meinungsbildung innerhalb der hessischen Landesregierung 
noch nicht abgeschlossen. 

Die rheinland-pfälzische Landesregierung überprüft ebenfalls, welche Konsequenzen für die Sparkassen aus den künftig 
."chärfcn.-n Figcnkapital.tnfordcrungcn zu ziehen sind. Sie befindet sich insoweit auch in einem Gedankcnaustausl.·h mit dem 
SpJ.rka~scn- und Girnverband. Die Überlegungen sind noch nicht abgeschlossen. 

! l,u.-k · l .ln•il.l~ Rh~:1n!Jnd-Pfah., :!.. Auguq 19K9 
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lrn Cc"düfr-;1.1hr i9S] h.mcn die riH·rnbnd-pfiilnscht•n Sp.trk.Js:->en in1 Vcrb.1ndsdurch..,dHciu ein~· Aus~:.<rrung mit l{i,._-ki.tgt·ll 
111 l[(,ltl" \ '''' \_4'i II dvr [ )tllt ll'-<l,rli!t..,hiLlllr..,UPl!lll' I )it cnhprcdlcthk ()tHll,. Lr~: 1111 ( "-..,._·i1."ifr~piH I11SS l"·r 1,(,,1.! \' II 

( f 0,2_\ ). 

Stille Tl'ilhahcr eine.., Krcdit:!''>(iluh smd aufgrund d~.·r zwn\:;enden Vorschrifcen dt"> Cesetzes i.ibcr d~ts Kreditwe ... ~._·n nidn nur 

.1m Gewinn des [ n\tituts hetetlrgt, srmdern haften au-::!1 für den\' erlust. Eine private VermÖbenscinlagc näbnH.: Jeshalh enq:;cht:n 
der tn der Einleitung zur Anfr-1gc '\\·icdagcgcbenen Auffas::;ung am Verlust entsprechend ihrem Anteil am haftenden Eigenkapi

ul teil. Die Rco:htshgc bei <'inet privaten V~rmU~erlseinlagc wUrde sich nicht von der Rechtslage unterscheiden, die hereir ... 
Jcrzeit für iiffendich-rccht!lche stille Vermögenseinlagen (§ 21 des rheinland pfälzischen Sparkassengt:"set7es) besteht. 

Zu h.tgc 5: 

Die Lande ... regierun~ geht ,~,h'o:t au:.;, daß auch künftig die Zuführung \"On Dnution~kapiul durch dit• Gewährträger in der 
Regel manhcL. et~ener Mittel au..;scheidet. Zur Eigenkapiulv.:~bl'..;serung der Sp:lt'k.I.ssen kommt deslulh dC'n im Ge..;et7 über ~J.,.., 

Kreditwe ... cn voq~esehcm·n Eigenkapitalsurrogaten, der sti!len Vennögenseinlage und dem Genugrechtskapital, ent.scheidendt: 
lkdt·utun~ zu. 

ßrüderlc 
St.tatsmr n rstcr 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 11/2831 (Seite 1)

